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43. Verordnung der Landesregierung vom 3. Mai 2005, mit der die Verordnung der Landesregierung betreffend die
Übertragung der Besorgung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet der örtlichen Baupolizei einiger Gemein-
den Tirols auf die örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft geändert wird

44. Verordnung der Landesregierung vom 24. Mai 2005 über die Erklärung der „Kranebitter Innau“ im Gebiet der
Stadt Innsbruck zum Sonderschutzgebiet (Sonderschutzgebiet Kranebitter Innau)

45. Verordnung der Landesregierung vom 7. Juni 2005, mit der das Raumordnungsprogramm betreffend überörtli-
che Grünzonen für die Kleinregion Hall und Umgebung geändert wird

46. Verordnung der Landesregierung vom 7. Juni 2005, mit der das Raumordnungsprogramm betreffend überörtli-
che Grünzonen für die Kleinregion Hall und Umgebung geändert wird

47. Kundmachung der Landesregierung vom 10. Mai 2005 über die Natura 2000-Gebiete in Tirol

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeord-
nung 2001, LGBl. Nr. 36, wird auf Antrag der Gemeinde
Nußdorf-Debant (Beschluss des Gemeinderates der
Gemeinde Nußdorf-Debant vom 5. April 2005) ver-
ordnet:

Artikel I

Die Verordnung der Landesregierung, mit der die
Besorgung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet
der örtlichen Baupolizei einiger Gemeinden Tirols auf

die örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft über-
tragen wird, LGBl. Nr. 18/1968, zuletzt geändert durch
die Verordnung LGBl. Nr. 28/2005, wird wie folgt ge-
ändert:

Im § 2a wird die Wortfolge „Nußdorf-Debant“ auf-
gehoben.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

43. Verordnung der Landesregierung vom 3. Mai 2005, mit der die Verordnung der Landes-
regierung betreffend die Übertragung der Besorgung einzelner Angelegenheiten auf dem
Gebiet der örtlichen Baupolizei einiger Gemeinden Tirols auf die örtlich zuständige
Bezirkshauptmannschaft geändert wird

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener

44. Verordnung der Landesregierung vom 24. Mai 2005 über die Erklärung der „Kranebitter
Innau“ im Gebiet der Stadt Innsbruck zum Sonderschutzgebiet (Sonderschutzgebiet
Kranebitter Innau)

Aufgrund des § 22 Abs. 1 und 5 des Tiroler Natur-
schutzgesetzes 2005, LGBl. Nr. 26, wird verordnet:

§ 1

(1) Das in der Anlage dargestellte, grün umrandete
Gebiet in der Stadt Innsbruck wird zum Sonderschutz-

gebiet erklärt (Sonderschutzgebiet Kranebitter Innau).
(2) Das Sonderschutzgebiet hat eine Größe von

18,316 ha.
(3) Die Anlage wird durch Auflegung zur öffent-

lichen Einsichtnahme bei der Abteilung Umweltschutz
des Amtes der Tiroler Landesregierung und beim Stadt-
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magistrat Innsbruck während der für den Parteienver-
kehr bestimmten Amtsstunden verlautbart.

§ 2

Das Sonderschutzgebiet umfasst die Grundstücke
Nr. 2740, 2741, 3761/2 und 3764/2, alle GB Hötting.

§ 3

(1) Zwischen dem 1. Februar und dem 1. Juli eines
jeden Jahres ist das Betreten des Sonderschutzgebietes
verboten.

(2) Dieses Verbot gilt nicht für die Fläche der
„Rimmlwiese“. Weiters ist vom Betretungsverbot aus-
genommen die Fläche zwischen dem landseitigen Rand

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 lit. a und 10 Abs. 2 und 3
in Verbindung mit § 106 Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2001, LGBl. Nr. 93, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der ein Entwicklungspro-
gramm betreffend überörtliche Grünzonen für die
Kleinregion Hall und Umgebung erlassen wird, LGBl.
Nr. 64/1993, zuletzt geändert durch die Verordnung
LGBl. Nr. 54/2004, wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise geändert,
dass die in der Anlage zu dieser Verordnung dargestell-

ten Teile der Grundstücke Nr. 1924, 1926, 1927, 1928
und 1930, alle KG Thaur, von der Festlegung als über-
örtliche Grünzone ausgenommen werden.

Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Ta-
ges der Kundmachung in Kraft.

(2) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch
Auflegung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Ab-
teilung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler
Landesregierung während der für den Parteienverkehr
bestimmten Amtsstunden verlautbart.

des Verbindungsweges „Rimmlwiese – Fußsteig Krane-
bitter Klamm“ (Bundesstraße) und dem Inn bzw. dem
Kranebitter Bach. Die vom Betretungsverbot ausge-
nommenen Flächen sind in der Anlage blau/violett um-
randet dargestellt.

(3) Nach § 22 Abs. 2 erster Satz des Tiroler Natur-
schutzgesetzes 2005 ist im Sonderschutzgebiet weiters
jeder Eingriff in die Natur verboten.

§ 4

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord-
nung über das Sonderschutzgebiet Kranebitter Innau,
LGBl. Nr. 76/2004, außer Kraft.

45. Verordnung der Landesregierung vom 7. Juni 2005, mit der das Raumordnungsprogramm
betreffend überörtliche Grünzonen für die Kleinregion Hall und Umgebung geändert
wird

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlage

Anlage
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Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 lit. a und 10 Abs. 2 und 3
in Verbindung mit § 106 Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2001, LGBl. Nr. 93, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der ein Entwicklungspro-
gramm betreffend überörtliche Grünzonen für die
Kleinregion Hall und Umgebung erlassen wird, LGBl.
Nr. 64/1993, zuletzt geändert durch die Verordnung
LGBl. Nr. 54/2004, wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise geändert,
dass die in den Anlagen 1 und 2 zu dieser Verordnung

dargestellten Teile der Grundstücke Nr. 1779/2 und
1538, KG Rum, von der Festlegung als überörtliche
Grünzone ausgenommen werden.

Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Ta-
ges der Kundmachung in Kraft.

(2) Die Anlagen 1 und 2 zu dieser Verordnung wer-
den durch Auflegung zur öffentlichen Einsichtnahme
bei der Abteilung Raumordnung-Statistik des Amtes
der Tiroler Landesregierung während der für den Par-
teienverkehr bestimmten Amtsstunden verlautbart.

46. Verordnung der Landesregierung vom 7. Juni 2005, mit der das Raumordnungsprogramm
betreffend überörtliche Grünzonen für die Kleinregion Hall und Umgebung geändert
wird

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Aufgrund des § 14 Abs. 2 des Tiroler Naturschutz-
gesetzes 2005, LGBl. Nr. 26, wird kundgemacht:

§ 1

In Tirol bestehen folgende in der Anlage dargestellte
Natura 2000-Gebiete:

1. Nationalpark Hohe Tauern, Tirol;
2. Vilsalpsee;
3. Valsertal;
4. Karwendel;
5. Ötztaler Alpen;
6. Afrigal;
7. Egelsee;

8. Schwemm;
9. Lechtal;

10. Arzler Pitzeklamm;
11. Brutgebiet des Ortolans in den Gemeinden Silz,

Haiming und Stams.

Der jeweilige Umfang der Gebiete ergibt sich aus der
Anlage.

§ 2

Die Anlage wird durch Auflegung zur öffentlichen
Einsichtnahme bei der Abteilung Umweltschutz des
Amtes der Tiroler Landesregierung während der für den
Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden verlautbart.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener

47. Kundmachung der Landesregierung vom 10. Mai 2005 über die Natura 2000-Gebiete in 
Tirol

Anlagen 1 und 2

Anlage
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